
 

 

 

 

Vf. 67-IV-22 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

DER VERFASSUNGSGERICHTSHOF 

 

DES FREISTAATES SACHSEN 
 

IM NAMEN DES VOLKES 

 

 

Beschluss 

 

In den Verfahren 

über die Verfassungsbeschwerden 

 

 

1) des Herrn B., 

 

     Verfahrensbevollmächtigter:  Rechtsanwalt K.,  

  

 

2) des Herrn K., 

 

 

hat der Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen durch den Vizepräsidenten des Ver-

fassungsgerichtshofes Andreas Wahl, die Richterin Simone Herberger, die Richter Markus 

Jäger, Dirk Kirst, Klaus Schurig, Stefan Ansgar Strewe und Arnd Uhle  

 

am 15. Juni 2023 

 

 

beschlossen: 

 

Die Verfassungsbeschwerden werden verworfen. 
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G r ü n d e : 

 

I. 

 

Mit ihren am 5. Dezember 2022 bei dem Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen ein-

gegangenen Verfassungsbeschwerden wenden sich die Beschwerdeführer gegen den Bescheid 

des Oberlandesgerichts Dresden vom 27. September 2022 in Gestalt des Widerspruchsbe-

scheides vom 18. Oktober 2022 (E 2220-V.213121), den Beschluss des Verwaltungsgerichts 

Chemnitz vom 27. Oktober 2022 (3 L 455/22) sowie den Beschluss des Sächsischen Ober-

verwaltungsgerichts vom 7. November 2022 (2 B 286/22).  

 

Der Beschwerdeführer zu 1) ist Rechtsreferendar im Freistaat Sachsen (im Folgenden: An-

tragsgegner) mit der Stammdienststelle Landgericht Chemnitz. Er wurde mit Bescheid des 

Präsidenten des Oberlandesgerichts Dresden vom 5. November 2021 unter Auflagen rückwir-

kend zum 1. November 2021 zum juristischen Vorbereitungsdienst zugelassen (vgl. hierzu 

Beschluss des SächsVerfGH vom 21. Oktober 2022 – Vf. 95-IV-21 [HS]). „Zur Sicherung der 

Funktionsfähigkeit der Rechtspflege“ erging u.a. folgende Auflage: „Für die Ausbildung in 

der Rechtsanwalts- und in der Wahlstation werden Sie einem vom Oberlandesgericht ausge-

wählten Ausbilder zugewiesen, falls ein von Ihnen gewählter Ausbilder aus der Sicht des 

Oberlandesgerichts weniger geeignet erscheint.“ 

 

Mit Schreiben vom 28. August 2022 beantragte der Beschwerdeführer zu 1) für die Zeit vom 

1. November 2022 bis 31. Juli 2023 in der Rechtsanwaltsstation seines Rechtsreferendariats 

dem Beschwerdeführer zu 2) zugewiesen zu werden.  

 

Mit angegriffenem Bescheid vom 27. September 2022 wies das Oberlandesgericht – unter 

Berufung auf die o.g. Auflage – den Beschwerdeführer zu 1) dem Rechtsanwalt S. zur Aus-

bildung in der Rechtsanwaltsstation zu. Der Beschwerdeführer zu 2) sei ein Akteur innerhalb 

der rechtsextremen Szene in Chemnitz. Er sei Gründungsvorsitzender der Partei „Freie Sach-

sen“ und sitze für die Wählervereinigung „Pro Chemnitz“ im Chemnitzer Stadtrat. Öffentlich 

zugänglichen Quellen sei zu entnehmen, dass die Partei „Freie Sachsen“ bundesweit vom 

Verfassungsschutz als Verdachtsfall beobachtet werde. Der Sächsische Verfassungsschutz 

habe die Kleinstpartei als rechtsextrem eingestuft. Aufgrund dieser Umstände erscheine der 

Beschwerdeführer zu 2) insgesamt deutlich weniger geeignet, den Beschwerdeführer zu 1) 

auszubilden, als der Rechtsanwalt S., demgegenüber entsprechende Zweifel und Bedenken 

nicht bestünden.  

 

Die Beschwerdeführer legten hiergegen Widerspruch ein, den der Präsident des Oberlandes-

gerichts mit Bescheid vom 18. Oktober 2022 zurückwies. Gleichzeitig ordnete er die sofortige 

Vollziehung des Bescheides vom 27. September 2022 an. 

 

Im Eilverfahren lehnte das Verwaltungsgericht Chemnitz die Anträge der Beschwerdeführer 

auf vorläufigen Rechtsschutz ab. Nach der vom Gericht zu treffenden Interessenabwägung 

überwiege das Interesse des Antragsgegners an der sofortigen Vollziehung der Zuweisungs-
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entscheidung an einen anderen Rechtsanwalt als den Beschwerdeführer zu 2). Im Rahmen 

einer summarischen Prüfung erscheine der Beschwerdeführer zu 2) „weniger geeignet“ im 

Sinne der Zulassungsentscheidung des Oberlandesgerichts vom 5. November 2021 als der 

Rechtsanwalt S., weshalb der Antragsgegner den Beschwerdeführer zu 1) für die praktische 

Ausbildung in der Rechtsanwaltsstation diesem habe zuweisen dürfen. Insbesondere sei die 

streitgegenständliche Auflage hinreichend bestimmt. Hierzu genüge es, dass die getroffene 

Regelung im Zusammenhang mit den Gründen und den sonstigen bekannten oder ohne weite-

res erkennbaren Umständen für den Adressaten klar erkennbar sei und er sein Verhalten da-

nach ausrichten könne. Dem Beschwerdeführer zu 1) habe klar sein müssen, dass der von ihm 

ausgewählte Ausbilder an möglichen Gefahren für die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege 

gemessen werden würde. Sowohl gegen die Verfassungstreue des Beschwerdeführers zu 1) 

als auch gegen die des Beschwerdeführers zu 2) bestünden Bedenken. Dies beeinträchtige das 

Vertrauen in die Justiz, die für den juristischen Vorbereitungsdienst verantwortlich zeichne. 

Im Übrigen sei die Möglichkeit der Verletzung drittschützender Rechte des Beschwerdefüh-

rers zu 2) weder ersichtlich noch dargetan. Rechtsanwälte hätten keinen Anspruch darauf, 

dass ihnen Rechtsreferendare zur Ausbildung in der Rechtsanwaltsstation zugewiesen werden.   

 

Das Sächsische Oberverwaltungsgericht wies die hiergegen gerichteten Beschwerden der Be-

schwerdeführer mit angegriffenem Beschluss vom 7. November 2022 zurück. Die angegriffe-

ne Zuweisungsentscheidung sei voraussichtlich rechtmäßig. Im Rahmen der Rechtsgrundlage 

des § 32 Abs. 1 Satz 1 SächsJAPO komme dem Präsidenten des Oberlandesgerichts bei sei-

nen Entscheidungen ein weites Organisationsermessen zu. Ein Anspruch des Beschwerdefüh-

rers zu 1) darauf, eine bestimmte Zuweisung einfordern zu können, sei nicht ersichtlich. Ein 

solcher Anspruch ergebe sich weder aus dem einfachen noch dem Verfassungsrecht. Insbe-

sondere unterfalle die Zuweisung zu einem bestimmten Rechtsanwalt im Rahmen der An-

waltsstation nicht dem Schutzbereich des Art. 29 Abs. 1 SächsVerf. Ebenso folge kein solcher 

Anspruch aus einer etwaigen Verwaltungspraxis in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 GG, Art. 18 

Abs. 1 SächsVerf. Eine durchgängige Verwaltungspraxis sei schon nicht festzustellen. Hinzu 

komme, dass durch die bestandskräftige Zulassungsentscheidung bereits konkret angekündigt 

worden sei, eine entsprechende Prüfung vorzunehmen. Insoweit bestehe jedenfalls ein sachli-

cher Grund von einer etwaigen Verwaltungspraxis abzuweichen, weshalb keine Bindung 

durch den Gleichheitssatz bestehe. Schließlich bestünden auch keine Anhaltspunkte dafür, 

dass die Entscheidung aus unsachlichen, unvernünftigen oder willkürlichen Beweggründen 

getroffen worden sei. Unabhängig von der Beurteilung der Erfolgsaussichten des Haupt-

sacheverfahrens ergebe eine Interessenabwägung – selbständig tragend – dass für die Anord-

nung des Sofortvollzugs überwiegende öffentliche Interessen stritten. Diese lägen in den vom 

Antragsgegner geltend gemachten Belangen der Rechtspflege. Hingegen liege das Interesse 

des Beschwerdeführers zu 1) letztlich allein darin, einem ihm vorteilhaft erscheinenden Aus-

bilder zugewiesen zu werden. Der Fortgang seiner Ausbildung und die Erreichung des Aus-

bildungsziels seien davon nicht betroffen. Dies stelle eine eher geringfügige Beeinträchtigung 

dar. Die Beschwerde des Beschwerdeführers zu 2) sei zurückzuweisen, weil es einen An-

spruch eines Rechtsanwalts auf Zuweisung eines Rechtsreferendars offensichtlich nicht gebe. 

§ 59 BRAO regele allein die Pflicht des Rechtsanwalts zur Ausbildung. Im Übrigen diene 
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eine Zuweisung des Referendars ausschließlich dessen Ausbildung und nicht der Arbeitsent-

lastung oder sonstigen Belangen des Ausbilders.  

 

Die Beschwerdeführer rügen die Verletzung der Art. 15, Art. 18 Abs. 1 und 3 SächsVerf 

i.V.m. Art. 21 Abs. 1 GG, Art. 20 Abs. 1, Art. 24 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 Satz 1, Art. 29 

Abs. 1, Art. 78 Abs. 3 SächsVerf. Den Beschwerdeführern stehe ein Zuweisungsanspruch zu. 

Dieser ergebe sich jedenfalls aus dem Zulassungsbescheid vom 5. November 2021. Danach 

liege die Aufgabe und Verantwortung für die Auswahl der Ausbildungsstätte im Rahmen der 

Rechtsanwaltsstation im Verantwortungsbereich des Beschwerdeführers zu 1). Lediglich im 

Falle der Ungeeignetheit der benannten Ausbildungsstelle bestehe die Möglichkeit, eine ab-

weichende Zuweisung vorzunehmen. Sofern zwischen dem Rechtsanwalt und dem Rechtsre-

ferendar – wie hier –  eine Vereinbarung über das Ausbildungsverhältnis zustande komme, 

ergebe sich für beide Seiten ein Anspruch darauf, dass die Zuweisung auch erfolge. Es stelle 

eine politische Diskriminierung und eine ungerechtfertigte fachliche Herabsetzung dar, wenn 

die Übernahme der Ausbildung aufgrund einer parteipolitischen Tätigkeit des Beschwerde-

führers zu 2) untersagt werde. Die Beschäftigung von Rechtsreferendaren führe – nach einer 

Einarbeitungsphase – regelmäßig zu einer (faktischen) Entlastung des ausbildenden Rechts-

anwalts. Zudem entgehe dem Beschwerdeführer zu 2) auch die Möglichkeit, den Beschwerde-

führer zu 1) im Rahmen einer steuerlich und sozialversicherungsrechtlich bessergestellten 

Nebentätigkeit zu beschäftigen. Die anderweitige Zuweisung des Beschwerdeführers zu 1) 

stelle eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung seines aus dem Zulassungsbescheid resultie-

renden Gestaltungsrechts im Rahmen des juristischen Vorbereitungsdienstes dar. Die Rechts-

anwaltsstation bzw. der ausbildende Rechtsanwalt seien eine Ausbildungsstätte nach Art. 29 

Abs. 1 SächsVerf. Für die abweichende Zuweisung des Beschwerdeführers zu 1) bestehe kei-

ne gesetzliche Grundlage. Er habe mit dem Beschwerdeführer zu 2) einen Ausbildungsanwalt 

benannt, welcher sämtliche aufgestellten Kriterien erfülle. Der vom Antragsgegner benannte 

Vorbehalt sei unbestimmt. Insbesondere ergebe sich kein erkennbarer Zusammenhang dahin-

gehend, dass ein Ausbildungsanwalt aufgrund einer legalen politischen Betätigung als weni-

ger geeignet erscheinen könne. Auf die Geeignetheit der Ausbildungsstelle könne das Verhal-

ten des Ausbilders außerhalb seiner Anwaltstätigkeit keinen Einfluss haben, soweit dies nicht 

zu Disziplinarmaßnahmen durch die Rechtsanwaltskammer führe. Etwas anderes ergebe sich 

nicht aus der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes vom 4. November 2021. Soweit die 

angegriffenen Entscheidungen auf die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege abstellten, bliebe 

unberücksichtigt, dass nach Art. 3 Abs. 3 GG, Art. 18 Abs. 1 und 3 SächsVerf eine politische 

Diskriminierung untersagt sei. Zu beachten sei auch, dass im Hinblick auf § 7 Nr. 6 BRAO 

keine Verletzung eines rechtlichen Verhaltensgebotes vorliege. Die Fachgerichte gingen al-

lenfalls von einer potentiellen bzw. abstrakten Gefahr für die Funktionsfähigkeit der Rechts-

pflege aus, nicht hingegen von einer konkreten Gefahr. Dies genüge jedoch nicht, um einen 

Grundrechtseingriff zu rechtfertigen. Sowohl der Antragsgegner als auch die Fachgerichte 

verkennten, dass das Prinzip der freien Advokatur ein elementarer Grundstein der Funktions-

fähigkeit der Rechtspflege und des Vertrauens in die Gesellschaft in diese sei. Zudem wäre 

jedenfalls mit einzubeziehen gewesen, dass die Partei „Freie Sachsen“ vom Verfassungs-

schutz nicht als gesichert rechtsextrem, sondern lediglich als Verdachtsfall eingeordnet werde.  
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Das Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung hat Gele-

genheit gehabt, zum Verfahren Stellung zu nehmen. 

 

II. 

 

Beide Verfassungsbeschwerden sind unzulässig, weil sie nicht den Begründungsanforderun-

gen gemäß Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 SächsVerf i.V.m. § 27 Abs. 1, § 28 SächsVerfGHG entspre-

chen. 

1. Nach Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 SächsVerf i.V.m. § 27 Abs. 1 und § 28 SächsVerfGHG ist eine 

Verfassungsbeschwerde nur zulässig, wenn der Beschwerdeführer substantiiert die Mög-

lichkeit einer Verletzung eigener Grundrechte aus der Verfassung des Freistaates Sachsen 

darlegt. Hierzu muss er den Lebenssachverhalt, aus dem er die Grundrechtsverletzung ab-

leitet, aus sich heraus verständlich wiedergeben und im Einzelnen aufzeigen, welchen ver-

fassungsrechtlichen Anforderungen die angegriffene Maßnahme nicht gerecht werden soll 

(SächsVerfGH, Beschluss vom 11. April 2018 – Vf. 20-IV-18; Beschluss vom 23. Februar 

2010 – Vf. 114-IV-09; st. Rspr.). Stützt das Fachgericht seine Entscheidung auf mehrere 

selbständig tragende Erwägungen, muss der Beschwerdeführer jede von ihnen angreifen 

und deren Unvereinbarkeit mit dem Verfassungsrecht darlegen (SächsVerfGH, Beschluss 

vom 10. September 2020 – Vf. 136-IV-20; Beschluss vom 27. Februar 2018 – Vf. 132-IV-

17; Beschluss vom 31. Mai 2016 – Vf. 40-IV-16; st. Rspr.). 

Dabei ist zu beachten, dass es nicht Aufgabe des Verfassungsgerichtshofes ist, die Ent-

scheidungen der Fachgerichte allgemein auf die richtige Auslegung der Gesetze und die 

korrekte Anwendung des einfachen Rechts im konkreten Fall hin zu kontrollieren. Der 

Verfassungsgerichtshof ist kein Rechtsmittelgericht. Er hat lediglich zu prüfen, ob durch 

die Anwendung von einfachem Recht Grundrechte des Beschwerdeführers verletzt wer-

den (vgl. SächsVerfGH, Beschluss vom 28. Juni 2006 – Vf. 35-IV-06). Dies ist etwa der 

Fall, wenn das Fachgericht die Grundrechtsrelevanz der zu entscheidenden Frage über-

haupt nicht gesehen, den Gehalt des maßgeblichen Grundrechts verkannt oder seine Aus-

wirkungen auf das einfache Recht in grundsätzlich fehlerhafter Weise missachtet hat 

(SächsVerfGH, Beschluss vom 23. April 2021 – Vf. 28-IV-21; Beschluss vom 14. De-

zember 2006 – Vf. 67-IV-06; st. Rspr.). 

2. Diesen Anforderungen wird die Beschwerdeschrift nicht gerecht. 

a) Im Hinblick auf den Beschwerdeführer zu 1) lässt das Beschwerdevorbringen unbe-

rücksichtigt, dass das Sächsische Oberverwaltungsgericht seine Entscheidung auf 

mehrere selbständig tragende Begründungen gestützt hat. Es hat seine Entscheidung – 

bei Außerachtlassung der Erfolgsaussichten in der Hauptsache – selbständig tragend 

darauf gegründet, dass eine Interessenabwägung zu Lasten des Beschwerdeführers zu 

1) ausfalle. Insoweit hat es das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung der 

behördlichen Verfügung und das private Interesse des Beschwerdeführers zu 1), vor-

läufig von deren Wirkung verschont zu bleiben, abgewogen. Mit den im Rahmen die-
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ser Abwägung angestellten Erwägungen des Gerichts, wonach das Interesse des Be-

schwerdeführers zu 1) einem ihm vorteilhaft erscheinenden Ausbilder zugewiesen zu 

werden, eine eher geringfügige Beeinträchtigung darstelle, setzt sich das Beschwerde-

vorbringen nicht auseinander. Dass diese – von den Erfolgsaussichten der Hauptsache 

unabhängige – Einschätzung mit dem Verfassungsrecht unvereinbar sein soll, wird 

nicht vorgetragen. 

 

b) Im Hinblick auf den Beschwerdeführer zu 2) ist die Möglichkeit einer Verletzung ei-

gener Grundrechte nicht substantiiert dargetan.  

 

Soweit sich der Beschwerdeführer zu 2) auf die Ausbildungsfreiheit des Art. 29 Abs. 1 

SächsVerf beruft, scheidet die Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung bereits des-

halb aus, weil Träger des Grundrechts alle Bürger sind, die sich bilden wollen, nicht 

dagegen die Ausbilder (Rozek in: Die Verfassung des Freistaates Sachsen, 4. Aufl., 

Art. 29 Rn. 5). Damit ist der persönliche Schutzbereich schon nicht eröffnet. Unsub-

stantiiert bleibt das Beschwerdevorbringen zudem, soweit es die Verletzung der Be-

rufsausübungsfreiheit (Art. 28 SächsVerf) und weiterer Freiheitsrechte behauptet.  

 

Soweit der Beschwerdeführer zu 2) pauschal die Verletzung von Prozessgrundrechten 

(Art. 78 Abs. 3 SächsVerf) rügt, ist nicht dargelegt, inwieweit ihm durch die angegrif-

fenen Gerichtsentscheidungen der verfassungsrechtlich gebotene effektive Rechts-

schutz verwehrt worden sein soll (vgl. BVerfG, Beschluss vom 5. September 2001 – 

1 BvR 481/01 – juris Rn. 20).  

 

Schließlich lässt sich dem Beschwerdevorbringen auch ein möglicher Verstoß gegen 

Art. 21 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 18 Abs. 1 und 3 SächsVerf nicht entnehmen. Der Be-

schwerdeführer zu 2) hat keine Umstände dargelegt, die es als möglich erscheinen las-

sen, dass die Auffassung der Fachgerichte, ein Anspruch eines Rechtsanwaltes auf 

Zuweisung eines Rechtsreferendars bestehe nicht, auf sachfremden Erwägungen beru-

hen könnte. Das Beschwerdevorbringen beschränkt sich darauf, eine Verletzung des 

Willkürverbotes bzw. des Rechts auf „Gleichbehandlung und Chancengleichheit par-

teipolitischer Funktionäre“ nach Art. 21 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 18 SächsVerf zu be-

haupten, ohne sich mit dem Inhalt der in Bezug genommenen verfassungsrechtlichen 

Gewährleistungen, insbesondere dem in Art. 21 Abs. 1 GG verbürgten Grundsatz der 

Chancengleichheit der Parteien auseinanderzusetzen (vgl. dazu SächsVerfGH, Be-

schluss vom 18. Juni 2021 – Vf. 35-II-20 [HS]; vgl. BVerfG, Beschluss vom 14. Feb-

ruar 1978, BVerfGE 47, 198 [226]). Inwieweit die angegriffenen Entscheidungen den 

Gehalt der maßgeblichen Gleichheitsgrundrechte verkannt oder ihre Auswirkungen 

auf das einfache Recht in grundsätzlich fehlerhafter Weise missachtet haben sollen, ist 

nicht dargetan. 
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III. 

 

Der Verfassungsgerichtshof ist zu dieser Entscheidung einstimmig gelangt und trifft sie daher 

durch Beschluss nach § 10 Abs. 1 SächsVerfGHG i.V.m. § 24 BVerfGG. 

 

 

IV. 

 

Die Entscheidung ist kostenfrei (§ 16 Abs. 1 Satz 1 SächsVerfGHG). 

 

 

 

 

gez. Wahl     gez. Herberger    gez. Jäger 

 

 

 

 

gez. Kirst    gez. Schurig      gez. Strewe 

 

 

 

 

gez. Uhle 


